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Und über 12’288 
weitere KMUs haben 
bei uns den Durchblick.

26 Optiker-Fachgeschäfte
6 Glasbläsereien
18 Fensterproduzenten

SCHMERIKON: Verkauf & Service Renault Trucks. Verkauf & Service Volvo Trucks, Service VanHool, Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge & Setra Omnibusse, Unimog, 
OMNIplus, MAN BusTopService, FUSO. CHUR: Verkauf & Service Renault Trucks, Verkauf & Service Volvo Trucks & IVECO Daily, Service Volvo Bus, Service VanHool. 
FRAUENFELD, ARBON: Verkauf & Service Renault Trucks, Service VanHool.

Ihr Gas(t)geber für Wartung und Verkauf  
von Lastwagen,  Omnibussen, Transportern

Werkstatt-Cracks gesucht 

TOP LOHN-BENEFITS & 
MEHR FERIEN?

Unser innovatives Vorreiter- 
Modell PayAway® ermöglicht in 
einem Bandbreitenkonzept Ihre 
ganz persönliche Wahl zwischen 
Lohn- und Ferien -Mehrwerten 
(bis 40 Tage/Jahr). 

Werden Sie ein Thomann!

www.thomannag.com
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Geschätzte Gewerblerinnen und Gewerbler

Man kann den Kopf einziehen, warten, bis die Krise vorüber ist und hoffen, 
dass alles wieder so sein wird, wie es mal war. Oder man nutzt dieses Jahr-
hundert-Ereignis als Chance und setzt Veränderungen um, die sonst nicht 
möglich  wären.  Natürlich  wird  das  Jahresergebnis  miserabel  sein  und  der 
wirtschaftliche Druck gewaltig. Das geht aber der Konkurrenz genau gleich. 
Deshalb  lohnt es sich genau jetzt am Ball zu bleiben, Synergien zu nutzen 
und  anzupacken.  Interne  Prozesse,  neue  Dienstleistungen,  Digitalisierung: 
In drei  Jahren wird man sehen, wer diesbezüglich am meisten aus Corona 
gemacht hat. Wer die Chance nutzte und sich stärker positionieren konnte. 
Wenn Bundesrat Berset sagt: «Wir können Corona», dann sagen wir St.Galler 
Gewerblerinnen und Gewerbler: «Wir nutzen Corona». 

Auch auf der politischen Ebene ergeben sich Chancen, die wir nutzen wollen. 
Denn der Abstimmungsherbst hat es dieses Jahr in sich. Am 27. September 
2020 kommen  in einer geballten Ladung  fünf wichtige Vorlagen zur eidge-
nössischen  Abstimmung.  Darunter  sind  zentrale  Themen  für  uns  Gewerb-
lerinnen  und  Gewerbler  wie  beispielsweise  die  Begrenzungsinitiative  und 
der Vaterschaftsurlaub. Der Kantonale Gewerbeverband St.Gallen wird die 
entsprechenden  Parolen  Mitte  August  fassen  und  in  der  nächsten  Ausga-
be der WIRTSCHAFT ausführlich darüber berichten. Die geballte Ladung der 
Abstimmungen  führt dazu, dass viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
überfordert sind mit der Komplexität der Themen. Wir Gewerblerinnen und 
Gewerbler können hier Hand bieten und mit klaren Aussagen die Haltung zu 
den  wichtigen  Sachthemen  vertreten.  Geben  wir  ein  einheitliches  Bild  ab, 
wird es sich an der Urne zeigen. 

Ihre Meinung ist wichtig, teilen Sie diese mit Ihren Bekannten und Verwand-
ten. Stimmen Sie ab!

Freundliche Grüsse

Andreas Hartmann

Stimmungsvoller 
Abstimmungsherbst 
liegt vor uns!

Andreas Hartmann
Präsident Kantonaler  
Gewerbeverband St. Gallen (KGV)
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Es ist eine einfache Rechnung: Stimmt das Gleich-
gewicht zwischen Belastungen und Ressourcen, las-
sen sich Krisen besser überstehen. Die Belastungen 
kommen von aussen. Sie heissen Stress, Zeitdruck, 
finanzielle Probleme. Was aber sind «Ressourcen»? 
Und wo sind sie zu finden? Die Antwort  liefert die 
Psychologie:  Ressourcen  wie  Optimismus,  Ak-
zeptanz,  Lösungsorientierung,  Achtsamkeit  und 
Selbstverantwortung haben wir in uns drin. Gewis-
se Menschen verfügen natürlicherweise über mehr 
von diesen Faktoren der inneren Stärke, die man in 
der Fachsprache Resilienz nennt. Sie sind angebo-
ren oder auch anerzogen. Resilienz kann man aber 
auch bewusst aufbauen. 

Wie mit Belastungen umgehen
Belastungen, wie zum Beispiel Budgetsorgen lassen 
sich leider nicht einfach so aus dem Weg räumen. 
Man muss  lernen, damit umzugehen. Achtsamkeit 
ist  ein  gutes  Instrument  dafür.  So  kann  man  sich 
auf dem Heimweg überlegen: Was waren drei gute 
Ereignisse des Tages? Beim genauen Hinsehen  ist 
plötzlich mehr Positives da als erwartet: das herz-
liche  Dankeschön  eines  Kunden,  die  frische  Luft 
nach  dem  Sommerregen,  ein  lustiger  Plausch  an 
der  Kaffeemaschine.  Umgekehrt  sollte  man  sich 
aber  auch  fragen:  Was  ist  das  Schlimmste,  das 
passieren könnte? Also zum Beispiel: Wie geht es 
weiter,  wenn  die  Umsätze  noch  mehr  einbrechen 
und kein Geld mehr hereinkommt? Solche belasten-
den Fragen auszusprechen, statt sie zu verdrängen, 
kann helfen, Ängste besser zu verstehen. Eventuell 
überwindet man sich sogar und sucht proaktiv nach 
Lösungen. Das entlastet. 

Sich Gutes tun tut gut
Die  persönliche  Resilienz  lässt  sich  auch  durch 
Anleitung  von  aussen  aufbauen.  Das  Präventions-
management von SWICA hat dazu hilfreiche Dienst-

Gesundheitliche Bedrohung  
und wirtschaftliche Krise – die 
gegenwärtige Situation ist für  
die meisten Unternehmen und 
ihre Angestellten schwierig.  
Um einiger massen gut über die 
Runden zu kommen und zuver-
sichtlich zu bleiben, braucht  
man viel innere Kraft. Diese 
sogenannte Resilienz lässt sich 
gezielt trainieren.

Bauen Sie innere Kraftreserven auf!

leistungen entwickelt. Mit Vorträgen und Übungen 
werden Mitarbeitende auf spannende Art und Wei-
se  und  interaktiv  in  positivem  Denken  geschult. 
Sie  lernen,  ihre  Ressourcen  durch  Achtsamkeit, 
Bewegung,  Entspannung  und  Ernährung  zu  stär-
ken.  Denn  über  die  Wahrnehmung  und  Erfüllung 
der körperlichen Bedürfnisse werden Kraftreserven 
aufgebaut. Es ist individuell, was einem gut tut. Ein 
feines Essen kochen, durch den Wald joggen oder 
meditieren kann gleichermassen aufbauend wirken. 
Wichtig  ist,  dass  man  auch  in  schwierigen  Zeiten 
auch an  sich denkt. Das  zahlt  sich aus, wenn die 
innere Kraft danach länger anhält.

Mehr  Informationen rund um das Thema Resilienz 
und den andern Umgang mit Stress finden Sie beim 
betrieblichen  Gesundheitsmanagement  BGM  von 
SWICA:

https://www4.swica.ch/p/1009_d_BGM_ 
Modul_Resilienz.pdf

SWICA Krankenversicherung AG
Regionaldirektion St.Gallen
Teufener Strasse 5
9001 St.Gallen

Telefon 071 499 64 64
Telefax 071 499 64 65
E-Mail stgallen@swica.ch
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Vorstoss im Kantonsrat 
Seitens  des  Kantonalen  Gewerbeverbandes  St.Gallen  (KGV) 
haben  Präsident  Andreas  Hartmann,  Vizepräsident  Michael 
Schöbi und Vorstandsmitglied Linus Thalmann im Mai im Kan-
tonsrat eine Motion eingereicht. Der KGV verlangt, dass Ange-
bote aus unterschiedlichen Ländern mit gleich langen Ellen zu 
messen sind. 

Kaufkraftabschöpfung
Produziert ein Unternehmen  im Ausland, wo das Preisniveau 
zum Beispiel 70% im Vergleich zur Schweiz beträgt, so schöpft 
es  damit  die  Schweizer  Kaufkraft  ab,  wenn  es  zu  Schweizer 
Preisen offeriert. Der Freihandel schreibt uns offene Grenzen 
vor. Immerhin soll nach Meinung des KGV verlangt werden dür-
fen, dass das ausländische Angebot nur dann als gleichwertig 
wie das schweizerische gilt, wenn es – bei diesem Beispiel – 
auch  nur 70%  des  schweizerischen  Preises  beträgt.  Es  kann 
nicht sein, dass ein ausländisches Unternehmen zu 70% Kos-
ten im Ausland produziert und im Ergebnis 30% als Kaufkraft-
abschöpfung mit ins Ausland nimmt – zumal diese 30% bei öf-

Das öffentliche Beschaffungsrecht legt fest, nach  
welchen Kriterien Bund, Kantone und Gemeinden Auf-
träge vergeben und wer den Zuschlag bekommt. Mit der 
Globalisierung sind die Grenzen offen. Die öffentliche 
Hand kann im In- und Ausland Leistungen beziehen. 
Eine Schweizer Eigenheit ist es, dass dabei Bund und 
Kantone je ihre eigenen Regeln auf stellen. Die Kantone 
haben sich dazu zusammen geschlossen und ihre  
Kriterien vereinheitlicht. 

Gleich lange Spiesse für unser Ge
werbe bei öffentlichen Beschaffungen

fentlichen Beschaffungen nichts anderes als unsere Steuern, 
Gebühren und Abgaben sind.

Bund macht es vor
Interessanterweise  hat  die  Eidgenossenschaft  das  Zuschlag-
kriterium  («unterschiedliches  Preisniveau  in  den  Ländern,  in 
welchen die Leistung erbracht wird») in das Gesetz aufgenom-
men. Die Kantone haben jedoch darauf verzichtet und expor-
tieren damit ohne Not unsere Steuern, Gebühren und Abga-
ben. Sie schwächen damit den Wirtschaftsstandort St.Gallen: 
das einheimische Gewerbe, die hiesigen Arbeitnehmer sowie 
die  Auszubildenden.  Das  Handicap  des  unterschiedlichen 
Preisniveaus ist allzu oft nicht mehr einzuholen. 

Sind mit dem neuen Zuschlagskriterium auch  im Kanton die 
Spiesse wieder gleich lang, so kann unser einheimisches Ge-
werbe ohne Handicap seine eigenen Stärken zeigen: Qualität 
und Zuverlässigkeit. 

Autor: Dr. Michael Schöbi, KGV-Vizepräsident und Kantonsrat

Einkaufstourismus – jetzt handeln!

Michael Schöbi, KGV-Vizepräsident und Kantonsrat

Der Kantonale Gewerbeverband St.Gallen (KGV) fordert gemein-
sam mit den anderen Ostschweizer Gewerbeverbänden in einem 
Schreiben an alle Stände- und Nationalräte Steuergerechtigkeit. 
Konkret geht es um die beiden Standesinitiativen aus dem Kan-
ton Thurgau und dem Kanton St.Gallen, die in der Herbstsession 
behandelt werden. Beide verlangen die Abschaffung der Wert-
freigrenze von CHF 300 respektive fordern, dass die Mehrwert-
steuer entweder in der Schweiz oder im Land des Einkaufs ent-

richtet wird. Seit vielen Jahren beschäftigen sich das Parlament, 
der Bundesrat und die Verwaltung mit Vorstössen zum Thema 
Einkaufstourismus.  Die  Tatsache,  dass  entlang  der  ganzen 
Schweizer Grenze eine «steuerfreie Zone» bis zu Einkäufen von 
CHF 300 besteht, kann nicht im Sinne der Steuergerechtigkeit 
sein. Der KGV fordert die Stände- und Nationalräte auf in dieser 
Sache auf die vielen Worte nun Taten folgen zu lassen und den 
Standesinitiativen zuzustimmen.
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Wird das selbst bewohnte Eigenheim verkauft und ein Ersatz
objekt gekauft, kann auf Antrag die Grundstückgewinnsteuer auf
geschoben werden, sofern der Veräusserungserlös vollständig 
reinvestiert wird. Dabei muss das Ersatzobjekt innert drei Jahren 
nach dem Verkauf oder bis zu einem Jahr vor dem Verkauf gekauft 
werden. Auch bei Erbschaften oder Schenkungen kann die Grund
stückgewinnsteuer aufgeschoben werden.

Als sog. Nebenkosten sind beim Kauf und beim Verkauf der  
Liegenschaft u. a. gewinnmindernd:
• Handänderungssteuern und Grundbuchgebühren;
• Vermessungs und Vermarkungskosten;
• Provisionen und Verkaufsberatungskosten inkl. Inserate etc.;
• Behördliche Bewilligungsgebühren;
• Vorfälligkeitsentschädigung bei vorzeitiger Auflösung von

Festhypotheken

Nebst dem Kaufpreis für das Grundstück und/oder das Gebäude 
gelten auch die wertvermehrenden Aufwendungen als Anlage
kosten. Alles was aus der Sicht der Steuerbehörde als wertver
mehrend zu klassifizieren ist, kann angerechnet werden. Wurden 
in der Vergangenheit aber wertvermehrende Aufwendungen bei 
der Einkommenssteuer in Abzug gebracht, dürfen diese nicht 
mehr geltend gemacht werden. 

Werterhaltende Aufwendungen aus der Vergangenheit können  
generell nicht als Anlagekosten qualifiziert werden, auch nicht, 
wenn diese bei der Einkommenssteuer nicht geltend gemacht 
werden konnten (bspw., wenn die Aufwendungen in einem Jahr 
höher waren als das steuerbare Einkommen).

Können im Einzelfall die Baukosten des Gebäudes oder nachweis
lich erfolgte und wertvermehrende Investitionen in das Gebäude 
nicht mehr belegmässig nachgewiesen werden, kann bei Wohn
bauten i.d.R. der sog. Neuwertvergleich angewendet werden  
(vgl. St.Galler Steuerbuch StB 137 Nr. 2). 

Für die Anwendung des Neuwertvergleichs muss ein Gesamtver
gleich und ein Einzelvergleich vorgenommen werden. Der Gesamt
vergleich funktioniert so, dass der zum Zeitpunkt des Kaufs bzw. der 
Erstellung des Gebäudes gültige «Neuwert gemäss Schätzung», mit
tels Zürcher Baukostenindex hochgerechnet wird. Der daraus resul
tierende «Neuwert gemäss Baukostenindex» wird dann vom aktuell 
gültigen Neuwert abgezogen, die daraus resultierende Grösse stellt 
sodann die mutmassliche Wertveränderung nach dem Gesamtver
gleich dar, i.d.R. ist dies eine Wertvermehrung. 

Beim Einzelvergleich wird analog verfahren. Hier werden jedoch 
die Wertvermehrungen stufenweise von einer Neuwertschätzung 
zur nächsten über die gesamte Eigentumsdauer ermittelt. D. h. die 
Abweichung bzw. mutmassliche Wertveränderung zwischen Neu
wert gemäss Schätzung und Neuwert gemäss Baukostenindex 
wird alle 10 Jahre eruiert und am Ende werden diese Werte für den 
Einzelvergleich zusammengezählt.

Der Durchschnitt aus dem Wert des Gesamtvergleichs und des 
Einzelvergleichs ergibt sodann die anrechenbare Wertvermeh
rung welche zu den übrigen Anlagekosten (Bspw. Grundstückkauf 
oder Baukostenabrechnung) dazugezählt werden kann. Fehlt bei 
Neubauten die Baukostenabrechnung wird i.d.R. der erste Neu
wert zu den Anlagekosten hinzugerechnet. Fehlt gar der Erwerb
spreis einer gekauften Liegenschaft wird auf den Verkehrswert im 
Zeitpunkt des Erwerbs abgestellt. Ist aus dieser Zeit kein Ver
kehrswert bekannt, so ist auf die älteste noch bekannte amtliche 
Verkehrswertschätzung abzustellen.

Noch nicht berücksichtigte und wertvermehrende Aufwendun
gen, bspw. für Erschliessung und Kanalisation werden mit einer 
Schätzung zu den Anlagekosten hinzugerechnet. Wer also wert
vermehrende Investitionen getätigt hat, welche schon länger zu
rückliegen und die dazugehörigen Belege nicht mehr hat, sollte 
beim Verkauf seiner privaten Liegenschaft die Neuwertvergleichs
methode prüfen lassen. Wie zahlreiche Fälle schon gezeigt haben, 
kann es sich lohnen. Die Kantone Appenzell Inner und Ausserrho
den sowie Thurgau stellen bei gänzlich fehlenden Anlagekosten 
auf den Verkehrswert von vor 20 Jahren ab bzw. kennen den Neu
wertvergleich nicht.

Die Grundstückgewinnsteuer  
im Kanton St.Gallen – schon gewusst?

Beim Verkauf von Immobilien, welche sich im Privatvermögen befinden, fallen Grund-
stückgewinnsteuern an, sofern dabei ein Gewinn erzielt wurde. Ein solcher Gewinn 
entsteht, wenn der Verkaufspreis über den sog. Anlagekosten liegt. Je nach Haltedauer 
kann die Steuerbelastung aktuell bis zu 35% des Gewinnes betragen.

Michael Wider
dipl. Steuerexperte
Partner inspecta treuhand ag, St.Gallen

Daniel Roth      
dipl. Treuhandexperte
Partner inspecta treuhand ag, St.Gallen
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Das  Schweizer  Stimmvolk  lehnte  den  EWR-Vertrag  am  6. 
Dezember 1992 knapp ab. Nach einer breitgefächerten poli-
tischen  Lageanalyse  wurde  alsdann  der  «bilaterale  Weg»  als 
strategisches  Szenario  gewählt,  um  der  Europäischen  Union 
(EU) und dem Europäischen Wirtschaftraum  (EWR)  zukünftig 
nicht beitreten zu müssen. 

Erfolgreiche Bilaterale I
Mehrjährige Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU 
führten alsdann zum hart erkämpften Ergebnis der Bilateralen 
I. Ein Vertragswerk, das am 21. Mai 2000 mit 67.2% JA-Stim-
men vom Volk angenommen wurde. Die  sogenannte  «Guillo-
tine-Klausel»  war  bekannt  und wurde  akzeptiert.  Sie besagt, 
dass eine Kündigung eines Abkommens alle anderen Abkom-
men  ebenfalls  in  Frage  stellen  würde.  Diese  Klausel  ist  der 
Grund, warum die Begrenzungs- oder besser die «Kündigungs-
initiative»  am  27.  September  an  der  Urne  abgelehnt  werden 
sollte. Die Initiative will die Zuwanderung neu regeln, gefährdet 
dabei  aber das gesamte Vertragspaket,  also  alle Abkommen 
der erfolgreichen Bilateralen I.

Aufträge und Arbeitsplätze sichern
Die sektoriellen Abkommen der Bilateralen I zur Personenfrei-
zügigkeit,  zu  technischen  Handelshemmnissen,  zum  öffentli-
chen  Beschaffungswesen,  zur  Landwirtschaft,  zum  Landver-
kehr, zum Luftverkehr und zur Forschung sorgten in den letzten 
18 Jahren dafür, dass unsere Unternehmen chancengleich am 
Europäischen  Binnenmarkt  teilnehmen  konnten.  Ein  diskri-
minierungsfreier  Zugang  zum  Europäischen  Markt  ist  für  ein 
kleines, aber wirtschaftlich starkes Land wie die Schweiz sehr 
wichtig.  Die  Abkommen  sichern  Aufträge,  Arbeitsplätze  und 
Einkommen.

Die Wirtschaftsverbände empfehlen ein NEIN!
Es  wäre  ein  klassisches  «Eigengoal»  in  Corona-Zeiten  auch 
noch den bewährten Marktzugang zu 27 EU-Volkswirtschaften 
in Frage zu stellen. Ein verantwortungsbewusstes NEIN zur Be-
grenzungsinitiative  ist deshalb die einhellige Empfehlung der 
Schweizer Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände.

Autor: Dr. Sven Bradke, Wirtschafts- und Kommunikationsbe-
rater, Vizepräsident der FDP des Kantons St.Gallen

Am 27. September 2020 steht die Be-
grenzungsinitiative zur Abstimmung an. 
Eine Volksinitiative, die eine neue Rege-
lung der Einwanderung fordert, gleich-
sam aber die erfolgreichen Bilateralen I 
ernsthaft in Frage stellt. 

Bilaterale I 
nicht gefährden!

Projektplanung

Grobplan

Balkendia. Grobplan

Detailplan

Balkendia. Detailplan

Meilenstein

Vorgängerdefinition

Ist / Budget

Mitarbeiterauslastung

Abwesenheit

Erfassung

Einfache und intuitive Erfassung 
von Leistungen

Dank tagesaktuellen Daten haben 
Sie Ihre Projekte jederzeit im Griff

Projektinformationen und Reportings 
sind stets online und geräteunabhän-
gig abrufbar

Projekte jeder-
zeit im Griff
Leistungs- & Projektabrechnung –  
die integrierte Projektmanagement-
Software

Ihr Nutzen mit  
Abacus Leistungs- & 
Projektabrechnung

Weitere Informationen  
finden Sie unter:  
abacus.ch/leistungs-projektabrechnung

ABAC_20_Inserat_LPA_83x263mm_RZ.indd   1 06.08.20   16:53
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Die  matriq  AG  wurde  2019  gegründet  und  hat  ih-
ren Sitz  in St.Gallen. Sie bietet  ihren Kunden eine 
einzigartige Markierlösung – quasi ein  «individuel-
les Wasserzeichen» – für Kunststoffbauteile für die 
Rückverfolgbarkeit, den Fälschungsschutz und die 
Sicherheit  an. Die  von matriq AG entwickelte und 
patentierte «DynamicMold®» Lösung wird direkt  in 

Gewinnerin des «Startfeld Diamant 2020» ist die matriq AG. Das Unternehmen aus  
St.Gallen ist Spezialistin für Codier- und Markierlösungen für Kunststoffprodukte. 

matriq AG gewinnt den
9. SGKBJungunternehmerpreis

das  Formgebungswerkzeug  des  Kunststoffbauteils 
geliefert und kann einfach und schnell im Herstell-
prozess  implementiert werden. Dabei erhält  jedes 
Kunststoffbauteil  direkt  im  primären  Herstellpro-
zess, d.h. im Spritzguss, beim Tiefziehen oder beim 
Prägen, eine individuelle Seriennummer in Form ei-
nes 2D-Codes aufgeprägt.

Gewinner Startfeld Diamant.
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Kurzinterview mit René Walser, 
Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des  
Bereichs Privat und Geschäftskunden. 

Die St.Galler Kantonalbank hat das Kapital der Stiftung Startfeld 
mit weiteren fünf Millionen Franken aufgestockt. Warum?
Das  ursprüngliche  Stiftungskapital  von  insgesamt  4.4  Millionen 
Franken ist heute bereits grösstenteils in Startups investiert. Damit 
auch in Zukunft innovative Ideen bereits in der Frühphase eine An-
schubfinanzierung erhalten können, haben wir das Stiftungskapital 
aufgestockt. So kommen wir als Kantonalbank unserer volkswirt-
schaftlichen Verantwortung nach. 

Welchen wirtschaftlichen Nutzen hat die Region durch die För-
derung der Startups?
Der Nutzen der Startup-Szene kann sich sehen  lassen: So wurden 
in den letzten zehn Jahren rund 650 Arbeitsplätze von Startups rund 
um den Säntis geschaffen. Darüber hin aus haben private Investoren 
60  Millionen  Franken  in  Startups  investiert.  Dazu  tragen  auch  die 
Anschubfinanzierungen der von der SGKB geäuften Stiftung Startfeld 
bei. Sie ist ein wichtiges Signal für private Investoren. 

Als eines der sechs Stiftungsräte bei Startfeld entscheiden Sie 
mit, ob ein Startup eine Finanzierung bekommt oder nicht? Sind 
die Kriterien so ähnlich wie bei herkömmlichen KMUs?
Bei  den  KMUs  kennt  man  die  Umsätze  und  Gewinne  über  Jahre 
hinweg, die in die Entscheidung, ob das Unternehmen eine Finan-
zierung von uns bekommt oder nicht, einfliessen. Bei einem Start-
up bekommen wir eine Idee, vielleicht ein Prototyp präsentiert. Ob 
aus der Idee dann wirklich ein solides Unternehmen wird, ist kaum 
abschätzbar. In erster Linie investiert man in die Persönlichkeiten 
der Gründerinnen und Gründer.

Die  matriq  AG  wurde  von  vier  langjährigen  For-
schern  der  Interstaatlichen  Hochschule  für  Tech-
nik in Buchs (NTB) gegründet. Roland Ledergerber, 
Jurypräsident Startfeld Diamant und CEO der SGKB: 
«Die matriq AG löst auf einfache Art und Weise ein 
echtes Problem. Dank ihres Produktschutzsystems 
bieten  sie  Herstellern  von  Kunststoffprodukten 
Rückverfolgbarkeit  und  Fälschungssicherheit.  Und 
das  einfacher,  billiger  und  sicherer  als  die  her-
kömmlichen Methoden.» 

Weitere Startups aus der Ostschweiz  
ausgezeichnet
Neben  der  Gewinnerin  matriq  AG  wurden  weitere 
vier Finalisten mit je 5000 Franken ausgezeichnet:

actesy AG: 
actesy  ist das Schweizer Taschenmesser der Digi-
talisierung und hat für jede IT-Herausforderung das 
richtige Werkzeug.

TalentWerk AG: 
TalentWerk  AG  bietet  Community  Tools  für  Bil-
dungsanbieter, Verbände und Vereine, damit diese 
ihre Netzwerke als Kernressource sichern und bes-
ser nutzen können.

Vivatum PD AG: 
Vivatum modernisiert und digitalisiert die manuelle 
Dialyse (Bauchfelldialyse) als sichere, lebensretten-
de, von Arzt dezentral begleitete chronische Thera-
pie für zu Hause.

Stromal Therapeutics AG: 
Stromal Therapeutics entwickelt immuntherapeuti-
sche Antikörper für die Behandlung von Krebs und 
chronischen Entzündungskrankheiten.

Der Stiftungsrat von Startfeld setzt sich aus sechs Stiftungsräten sowie der 
Geschäftsführerin Cornelia Gut zusammen. Zwei der sechs Mitglieder stellt die 
St.Galler Kantonalbank



10 PUBLIREPORTAGE

Juni 2020

Immer auf Augenhöhe

Umwandlungssatz, technischer Zins oder versicherte Lohnelemente: Die Welt des BVG 
ist für viele ein Buch mit sieben Siegeln mit einem eigenen Vokabular. Dabei geht es  
mit Blick auf den dritten Lebensabschnitt bei der beruflichen Vorsorge doch um etwas 
ganz Essenzielles. Umso wichtiger also, dass wir mit unseren Mitgliedern und Versicher-
ten immer über dasselbe sprechen. Das fängt bei uns im Kleinen an, indem wir alles 
daran setzen, klar und unkompliziert zu kommunizieren. Und hört im Grossen auf, indem  
wir unseren Genossenschaftsmitgliedern immer Einsicht gewähren, was mit ihren  
Vorsorgegeldern geschieht. 

Transparenz schaffen …
Die Welt ist ständig in Bewegung – und das macht auch vor der 
Welt der Pensionskassen nicht halt. Für heutige Arbeitnehmende 
ist es selbstverständlich, dass sie stets informiert sind, was mit 
ihren Vorsorgegeldern geschieht. Mit dem gestiegenen Bedürfnis 
nach Transparenz wird auch die sogenannte Corporate Governan-
ce immer wichtiger. Unter Corporate Governance versteht man 
die rechtlichen und faktischen Richtlinien, die mit der Leitung ei-
nes Unternehmens zum Wohlwollen verschiedener Anspruchs-
gruppen beachtet werden. Bei uns als Pensionskasse sind das 
unsere angeschlossenen Mitglieder und unsere Versicherten. 

Wie gehen wir innerhalb der Asga mit den steigenden Anforderun-
gen an die Corporate Governance um? Wichtig ist uns, dass wir 
nie zum Reagieren gezwungen werden, sondern stets aus eigener 

Überzeugung proaktiv agieren können. So gab der Verwaltungsrat 
bereits 2016 ein Review unserer Corporate-Governance-Struktu-
ren und -Prozesse in Auftrag. Daraus haben wir einige Verbesse-
rungen etabliert, so haben wir zum Beispiel die Kontrollstrukturen 
geschärft und geben durch den Einbezug externen Stellen Inter-
essenkonflikten keine Chance. Ein weiteres Beispiel ist unsere 
Nachhaltigkeitspolitik, welche wir im Verlauf des letzten Jahres 
unter Einbezug externen Expertenwissens erarbeitet haben. Sie 
ist seit April in Kraft und kann auf unserer Website komplett ein-
gesehen werden. 

Die Welt ist ständig in Bewegung – und auch unsere Corporate  
Governance entwickelt sich ständig weiter. So stellen wir sicher, 
dass wir unseren und den Ansprüchen unserer Mitglieder und  
Versicherten immer Rechnung tragen. Was mit den Beiträgen un-
serer Versicherten geschieht, ist und bleibt kein Geheimnis. Wir 
legen in unserem Geschäftsbericht Rechenschaft darüber ab, wie 
wir arbeiten. Im April ist der aktuelle Geschäftsbericht erschie-
nen. Als Genossenschaft haben bei unserer Jahresrechnung  
übrigens unsere Mitglieder das letzte Wort. An der Delegierten-
versammlung stimmen sie darüber ab, unseren Abschluss zu ge-
nehmigen.

… und die gleiche Sprache sprechen
Wir sind also immer bestrebt, über alle Aspekte unserer Tätigkeit 
transparent zu informieren. Aber auch im direkten Austausch mit 
unseren Versicherten sind wir uns der Notwendigkeit klarer Kom-
munikation bewusst. Ob beim Sparen durch freiwillige Einkäufe, 
beim Kauf von Wohneigentum oder bei der Planung der Pensionie-
rung: Viele unserer Versicherten treten nur sporadisch mit uns in 
Kontakt, aber meist mit wichtigen Anliegen. Es ist also zentral, 
dass wir und unsere Versicherten vom gleichen sprechen, wenn 
wir sie beraten. Die Grundlage dazu bietet meist der Vorsorgeaus-
weis. Auf unserem Versichertenportal myAsga und auf dem jähr-
lich ausgestellten Vorsorgeausweis sind die aktuellsten Daten 
ausgewiesen. Es ist unser Ziel, den Vorsorgeausweis so umfang-
reich wie nötig und so verständlich wie möglich zu gestalten. 
Trotzdem bleibt auch hier manchmal das eine oder andere der 
sieben Siegel bestehen. Dafür haben wir auf unserer Website 
www.asga.ch eigens eine Lesehilfe für den Versichertenausweis 
erstellt. Mausklick für Mausklick zu einem besseren Verständnis 
für Ihre berufliche Vorsorge. 

«Wir wollen auf Augenhöhe mit unseren 
Mitgliedern und Versicherten kommunizieren – als 
Genossenschaft eine Selbstverständlichkeit. Klar 
auch, dass dies absolute Transparenz bedingt. 
Deshalb legen wir Jahr für Jahr im Geschäfts

bericht Rechenschaft über unsere Tätigkeit ab.»

Sergio Bortolin - Asga Geschäftsführer
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Für eine Innenstadt aus einem Guss
Blumenmarkt,  Calatravahalle  und  Vadian-Denkmal:  Wir  be-
finden  uns  auf  dem  Marktplatz  und  Bohl,  dem  eigentlichen 
Herzen  der  St.Galler  Innenstadt.  Hier  verabredet  sich  die 
Stadtbevölkerung seit Generationen, hier wird eingekauft, ein 
Schwatz gehalten,  eingekehrt: Der Platz wartet nun seit  fast 
einem Jahrzehnt auf seine Sanierung und Neugestaltung. Eine 
Erneuerung von Pflästerung, Leitungen und Mobiliar  ist drin-
gend nötig. Die ÖV-Haltestellen benötigen eine behindertenge-
rechte Ausgestaltung, den Mieterinnen und Mietern der Ron-
delle und Markthäuschen steht ein repräsentativer Ort zu. Die 
Stadt hat aus den letzten Abstimmungen gelernt und sich für 
einen  partizipativen  Ansatz  entschieden.  Viele  verschiedene 
Anspruchsgruppen und interessierte Einzelpersonen sind von 
Beginn an aktiv in die Planung miteinbezogen worden. Mit dem 
«JA» stimmt das St.Galler Stimmvolk für einmal keinem fertig 
ausgearbeiteten  Bauprojekt,  sondern  einem  Rahmenkredit 
von 30 Millionen Schweizer  Franken  zu. Bei  diesem Projekt-
stadium rechnet die Fachbranche mit 25% Reserve. Diese hat 
die  Stadt  übernommen  und  transparent  aufgezeigt.  In  einer 
Zeit, in der die Stadt den Gürtel enger schnallen muss, hat sie 
selbst erst recht das grösste Interesse, dass die Reserve nicht 
genutzt wird, sparsam und effizient gebaut wird. Zu beachten 
ist  auch,  dass  heute  dringende  Sanierungsarbeiten  anste-
hen und diese nicht mehr verschoben werden können. Diese  
«ohnehin» Instandstellungskosten betragen rund 20 Millionen 
Franken.  Gewerbe  Stadt  St.Gallen  unterstützt  das  Pro-Komi-
tee aktiv und empfiehlt allen Gewerblerinnen und Gewerblern 
ein  «JA»  in  die  Urne  zu  legen.  Alle  weiteren  Informationen:  
www.marktplatz-bohl.ch

Autorin: Simone Zuberbühler, Leiterin Kommunikation

Gewerbler wählen Gewerbler
Die  Stadt  St.Gallen  wählt  den  Stadtrat  und  das  Stadtparla-
ment.  Gemeinsam  mit  den  Wirtschaftsverbänden  der  Stadt  
St.Gallen schlägt Gewerbe Stadt St.Gallen Gewerblerinnen und 
Gewerbler zur Wahl vor. Jetzt ist die Chance für eine breitere 
bürgerliche Vertretung in der Stadt St.Gallen besser denn je. 
Die Wirtschaft ist die Lebensader der Stadt, deshalb braucht 
es die richtigen Persönlichkeiten in der Regierung und im Par-
lament. 

Der Herbst hat es in der Stadt St.Gallen 
in sich: Die Vorlage zur Neugestaltung 
des Marktplatzes & Bohl sowie die Stadt-
parlaments- und Stadtratswahlen stehen 
auf der Politagenda. Die Gewerblerstim-
me ist wertvoller denn je! Denn es gilt 
die bürgerliche Seite gestärkt im Stadt-
rat und Parlament zu vertreten. Deshalb 
ist es wichtig, an die Urne zu gehen. 

Stadtparlamentswahlen und städtische 
Vorlagen: 27. September 2020

Mathias Gabathuler, FDP
als Stadtrat und  
Stadtpräsident

Trudy Cozzio, CVP
als Stadträtin

Stadtparlamentswahlen 2020 – Übersicht 
Kandidaten, welche von Gewerbe Stadt St.Gallen und 
den Wirtschaftsverbänden unterstützt werden.
     
Name Vorname Partei Listen-NR.
Angehrn  Patrik  CVP  03.01
Bühler  Roman Claudio  FDP  02a.07
Daguati  Remo  FDP  02a.11
Dudli  Andreas  FDP  02a.06
Frei-Grimm  Barbara  FDP  02a.02
Garobbio-Campi  Nadia  FDP  02a.23
Granitzer  Esther  SVP  04.11
Keller  Felix  FDP  02a.03
Keller  Stefan  FDP  02a.05
Kühne  Werner  FDP  02a.04
Kuratli  Donat  SVP  04.05
Liechti  Ivo  CVP  03.06
Neuweiler  René  SVP  04.06
Rütsche  Beat  CVP  03.07
Saxer-Stacher  Corina  FDP  02a.13
Schroeder Helm  Ines  SVP  04.09
Seger  Oskar  FDP  02a.10
Stadelmann-Meier  Elisabeth  FDP  02a.12
Stähelin   Louis  CVP  03.08
Tiberi  Mauro  FDP  02a.18
Weder  Stefan  FDP  02a.17
Wick  Oliver  JFSG  02b.05
Winter-Dubs  Karin  SVP  04.01

Für eine weitsichtige Stadtregierung

Karin Winter-Dubs, SVP
als Stadträtin
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KMU und 
Überraschungen –  
Knall auf Fall!

Medienpartner

Hauptsponsoren

Schweizer KMU-Tag St. Gallen 
23.  Oktober 2020

Veranstalter

Kommunikationspartnerin

Online-Anmeldung unter 
kmu-tag.ch
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Im Rahmen der Corona-Pandemie haben 
im Kanton St.Gallen über 9000 Unterneh-
men Kurzarbeit vorangemeldet respekti-
ve eingeführt. 

Kurzarbeitsentschädigung – 
so erneuern Sie Ihren Anspruch 

Alle Bewilligungen für Kurzarbeit (ohne Enddatum) 
laufen am 31. August 2020 aus!

Jede  Bewilligung  zur  Kurzarbeit  ist  befristet  (z.B.  auf  6  Mo-
nate). Die Mehrzahl der  im Zuge der Pandemie ausgestellten 
Bewilligungen  enthalten  kein  Enddatum.  Wie  aus  der  Presse 
zu erfahren war, laufen die Bewilligungen ohne Enddatum am  
31. August 2020 aus. 

Ab dem 1. September 2020 kann ein Unternehmen nur dann 
Kurzarbeitsentschädigung  geltend  machen,  wenn  in  den 
nächsten Tagen, d.h.  rechtzeitig vor Auslaufen der bestehen-
den  Bewilligung,  erneut  eine  Voranmeldung  eingereicht  und 
durch das Amt für Wirtschaft und Arbeit bewilligt wird. 

Bewilligungen mit Enddatum bleiben bis zum entsprechenden 
Datum gültig. Das gilt auch, wenn dem Betrieb auf anderem 
Weg ausdrücklich ein Enddatum mitgeteilt wurde.

So erneuern Sie Ihre Voranmeldung:
Sie müssen für Ihren Betrieb eine neue Voranmeldung einrei-
chen. Der Bundesrat hat die COVID-19 Verordnung Arbeitslo-
senversicherung per 31. August 2020 aufgehoben. Das verein-
fachte Verfahren ist damit nicht mehr gültig. Im Vergleich zum 
Frühling sind andere Formulare zu verwenden und zusätzliche 
Dokumente beizulegen. Bitte beachten Sie: 

• Für  die  erneute  Voranmeldung  ist  zwingend  das  Formular 
716.300d «Voranmeldung von Kurzarbeit» für den Normal-
fall  (abrufbar  auf  https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/
home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kae-normal.
html)  auszufüllen,  zu  unterschreiben  und  einzureichen. 
Wichtig: Das  im Frühjahr eingesetzte Formular  «COVID-19 
Voranmeldung  von  Kurzarbeit»  ist  nicht  mehr  gültig  und 
darf nicht mehr verwendet werden.

• Eine Zustimmung der Mitarbeitenden ist erforderlich – For-
mular 716.315d

• Umsatz der letzten 24 Monate (erforderlich)
• Handelsregisterauszug (erforderlich)
• Organigramm  des  Gesamtbetriebes;  gegebenenfalls  mit 

Mitarbeiterzahlen  aller  Organisationseinheiten,  wenn  Sie 
Betriebsabteilungen und nicht den Gesamtbetrieb melden 
möchten (erforderlich).

Bereits eingereichte Unterlagen sind erneut einzureichen. Feh-
lende Unterlagen werden nachgefordert.

Damit ein Unternehmen ohne Unterbruch abrechnen kann, ist 
eine  Verlängerung  der  Kurzarbeit  bis  spätestens  22.  August 
2020 zu melden:

• Für die Meldung auf dem Postweg ist der Poststempel mass-
gebend. Wir empfehlen, die Dokumente mit A-Post plus zu-
zustellen, damit die  rechtzeitige Zustellung belegt werden 
kann. Die Voranmeldung ist für Betriebe mit Sitz im Kanton 
St.Gallen zu senden an: Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kurz-
arbeit,  Davidstrasse  35,  9001  St.Gallen.  Es  werden  keine 
schriftlichen Eingangsbestätigungen verschickt. 

• Das SECO plant, ab dem 19. August 2020 die elektronische 
Meldung unter www.arbeit.swiss einzuführen. Details dazu 
werden erst kurzfristig bekannt gegeben. 

Für Fragen wenden Sie sich bitte an +41 58 229 35 60 (Mo – Fr 
jeweils 8:00 bis 11:30 und 14:00 bis 17:00 Uhr).
Arbeitslosenversicherung St.Gallen

Autor: Daniel Lang, Leiter Arbeitslosenversicherung St.GallenDaniel Lang, Leiter Arbeitslosenversicherung St.Gallen
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– Mehr als 13'000 Stellensuchende, 
über 9000 Betriebe mit Kurzarbeit –

Die Corona-Pandemie hat weiterhin massive Auswir-
kungen auf den Arbeitsmarkt im Kanton St.Gallen. Das 
zeigen die neuesten Angaben. Die Zahl der Stellensu-
chenden wie auch die Zahl der Betriebe mit Kurzarbeit 
steigen weiter, und das nicht zu knapp. Ende Juni hat 

gegenüber dem Mai um knapp 250 Personen zugenom-
men. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Zunahme der 

Stellensuchenden rund 3900, sie liegt damit um 500 
höher als Ende Mai. Für den Monat Juli wurde von 9300 
Betrieben für mehr als 104'000 Mitarbeitende Kurzarbeit 

vorangemeldet und vom Amt für Wirtschaft und Arbeit 
bewilligt. Das schreibt die Staatskanzlei in einer aktuellen 
Übersicht. Ende Juni waren im Kanton St.Gallen 13'103 
Stellensuchende bei einem Regionalen Arbeitsvermitt-
lungszentrum gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat, 

dem Mai 2020, sind es 244 oder 1,9 Prozent mehr. Diese 
leichte Zunahme fällt in eine Zeit, in der die Zahl der 

Stellensuchenden üblicherweise sinkt. Gegenüber dem 
Juni 2019 beträgt die Zunahme über vierzig Prozent. Den 

gleichen Anstieg weist auch der Thurgau auf.

– 15 Jahre Manuela Eberle –  
wir gratulieren! –

Manuela Eberle arbeitet seit 15 Jahren bei der 
Geschäftsstelle der Gewerbeverbände St.Gallen. Als 

Verbandssekretärin von JardinSuisse Ostschweiz,  
ASTAG Ostschweiz und Fürstentum Liechtenstein, 

KSKB St.Gallen, Eit.ost, Gewerbe Stadt St.Gallen und 
dem Kantonalen Gewerbeverband St.Gallen (KGV) 

zeigt sie grosses Engagement und meistert die ver-
schiedensten Herausforderungen. Die Geschäftsstelle 
der Gewerbeverbände St.Gallen dankt Manuela Eberle 

für ihren Einsatz, gratuliert zum Dienstjubiläum und 
freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.

– Norah Luck – Willkommen –

Am 1. August 2020 hat Norah Luck ihre beiden kauf-
männischen Praktikumsjahre bei der Geschäftsstelle 

der Gewerbeverbände St.Gallen begonnen. Norah Luck 
absolviert ihre Ausbildung bei der UNITED school of 
sports und ist erfolgreiche Fussballspielerin beim  

FC St.Gallen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

– Annina Neff – auf Wiedersehen! –

Annina Neff hat ihre Ausbildung zur Kauffrau sehr 
erfolgreich bestanden. Wir gratulieren herzlich zu 

dieser Leistung und danken für ihren Einsatz auf der 
Geschäftsstelle der Gewerbeverbände St.Gallen. Sie 

verlässt uns per Ende Juli. Wir freuen uns auf ein  
Wiedersehen und wünschen alles Gute.

■   Wichtige Daten

 Verbandsanlässe
   09.09.2020  AGVS, Garagistenstamm
   14.09.2020  Impulstagung Gruppe Handel des KGV
  21.09.2020  ASTAG, Sektionshöck
  03.11.2020  3. Präsidentenkonferenz, Buchserhof, Buchs
  06.11.2020  Gewerblertreff, Gewerbe Stadt St. Gallen
   10.12.2020  Treffen der Verbandsspitze, Säntispark, St. Gallen

 Versammlungen
   11.11.2020  KSKB Herbstversammlung

 Sessionen 2020 der eidgenössischen Räte
  Herbst:  07. – 25. September 2020
  Winter:  30. November – 18. Dezember 2020

 Kantonsratssessionen 2020
   14. – 16. September 2020
  30. November – 2. Dezember 2020

  Erscheinungsdaten
  Nr. 09/2020  23. September 2020
  Nr. 10/2020  21. Oktober 2020
  Nr. 11/2020   18. November 2020
  Nr. 12/2020   16. Dezember 2020



Ihr Gas(t)geber für Wartung und Verkauf  
von Lastwagen,  Omnibussen, Transportern

SCHMERIKON: Verkauf & Service Renault Trucks. Verkauf & Service Volvo Trucks, Service VanHool, Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge & Setra Omnibusse, Unimog, 
OMNIplus, MAN BusTopService, FUSO. CHUR: Verkauf & Service Renault Trucks, Verkauf & Service Volvo Trucks & IVECO Daily, Service Volvo Bus, Service VanHool. 
FRAUENFELD, ARBON: Verkauf & Service Renault Trucks, Service VanHool.

www.thomannag.com

Wir arbeiten auch nach dem Feierabend,  
damit Ihre Fahrzeuge schneller wieder rollen:

JETZT MACHEN WIR DEN 
SPAGAT FÜR SIE. 
«Gesteigerte Wirtschaftlichkeit dank 
längerer Fahrzeug-Verfügbarkeit» – eine 
Thomann-Initiative auf dem Weg zum  
24/365 Betrieb.

Mehr Infos auf unserer Webseite.

 Cloud 
 Infrastruktur 
 Netzwerk 
 Sicherheit
 Computer 
 Telekommunikation
 IT Service und Wartung
 Offi ce 365

www.hubermonsch.ch

Kommunikations- und 
IT-Lösungen für KMU

Ob sie bauen oder renovieren - auf uns ist Verlass

www.stutzag.ch

Hier könnte Ihre 
Werbung stehen!

Irene Köppel
Tel. 071 243 03 15
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#  Wo? Startfeld St. Gallen, 10 bis 17.30 Uhr

Pascal Kaufmann
Die Zukunft menschlicher 
Intelligenz.

Anja Graf
Vom Start-up zum 
Schweizer Marktführer.

Prof. Dr. Maren Urner
Schluss mit dem täglichen 
Weltuntergang.

Daniela Lager
Leitung Podiumsdiskussion 
zum Thema «Digitale  
Medien kompetenz».

Roland Siegenthaler
Tageszusammenfassung 
echt praktisch.
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